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Sehr geehrte Mandanten,

selbst die Religion schützt nicht vor der Steuer. In diesem Fall ging es

um die Schenkungsteuer:

In einem Streit vor dem BFH (Az: II R 19/13) wurden unverzinsliche Dar-

lehen hingegeben. Die zinslose Gewährung eines Darlehens bei Fehlen

einer sonstigen Gegenleistung ist regelmäßig eine Schenkung, wobei

die Schenkung in dem Verzicht auf die Verzinsung liegt.

Der Kläger im vorliegenden Verfahren argumentierte aber, dass es ihm

sein islamischer Glaubens untersage, Zinsen anzunehmen. Eine Schen-

kung, die das Gesetz als freigiebige Zuwendung bezeichnet, liege daher

nicht vor, weil der Zinsverzicht aus religiösen Gründen nicht freiwillig

erfolge.

Dem folgte der BFH in seiner Entscheidung nicht. Der Grund: Solange

der Darlehensgeber rein objektiv auch die Möglichkeit hat, das hinge-

gebene Geld auch anderweitig für sich gewinnbringend einzusetzen,

erfolgt eine zinslose Darlehenshingabe freiwillig. Daher ist es unerheb-

lich, ob dem Darlehensgeber die Vereinbarung und Annahme eines Zin-

ses nach islamischem Recht oder aus anderen religiösen Gründen ver-

boten ist, denn er könnte mit dem Kapital auch auf andere Weise einen

Ertrag erzielen.

Der Teufel und die Steuer sind halt immer zur Stelle.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Norbert Hönisch, Jörg Ruben und Axel Klingner

Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.10.2015.

Bonuszahlungen: Mindern Sonderausgabenabzug 
nicht

Der für Krankenversicherungsbeiträge vorzunehmende Sonderausga-

benabzug ist nicht um Zahlungen zu kürzen, die von der Krankenkasse 

im Rahmen eines „Bonusprogramms“ geleistet werden. Dies hat als 

bundesweit erstes Finanzgericht (FG) das FG Rheinland-Pfalz ent-

schieden. Es hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.

Die Kläger machten in ihrer Einkommensteuererklärung für 2012 Ar-

beitnehmerbeiträge der Klägerin zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung (Basisabsicherung) als Sonderausgaben geltend (2.663 

Euro). Im Einkommensteuerbescheid kürzte das Finanzamt diese Bei-

träge, weil die Klägerin im Rahmen eines Bonusprogramms von ihrer 

Krankenkasse 150 Euro erhalten hatte. Dagegen legten die Kläger Ein-

spruch ein. Sie führten an, die Zahlung sei keine Beitragsrückerstat-

tung. Es handle sich vielmehr um einen Zuschuss der Krankenkasse, 

weil die Klägerin an dem Bonusmodell „Vorsorge PLUS“ teilgenommen 

habe. Danach erhalte derjenige, der bestimmte Vorsorgemaßnahmen 

(zum Beispiel Krebsvorsorgeuntersuchung) durchgeführt habe, am 

Jahresende einen Zuschuss der Krankenkasse von bis zu 150 Euro jähr-

lich zu seinen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die privat zu zah-

len und nicht im Versicherungsumfang enthalten seien (zum Beispiel 

Massagen, homöopathische Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, 

Gesundheitsreisen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsorge wie zum 

Beispiel Fitness-Studio oder Sportverein). Das Finanzamt wies den Ein-

spruch als unbegründet zurück.

Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG kam zu dem Ergeb-

nis, dass die Krankenversicherungsbeiträge der Klägerin zur Basisab-

sicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abzugsfähig sind und 

nicht um den von der Krankenkasse gezahlten Bonus gekürzt werden 

dürfen. Nach der seit Januar 2010 geltenden Neuregelung zur Berück-

sichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen seien die 

Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für eine 

Absicherung auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau (Basisabsiche-

rung) in vollem Umfang als Sonderausgaben abziehbar.

Zwar dürften nur solche Ausgaben als Sonderausgaben berücksichtigt 

werden, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirt-

schaftlich belastet sei. Eine Verrechnung von Krankenversicherungs-

beiträgen mit Erstattungen oder Zuschüssen setze allerdings deren 

„Gleichartigkeit“ voraus. Eine solche bestehe zwischen den Kranken-

versicherungsbeiträgen der Klägerin und der Bonuszahlung der Kran-

kenkasse nicht. Die Krankenversicherungsbeiträge dienten der Absi-

cherung des Risikos, Kosten im Krankheitsfall selbst tragen zu müssen, 

allerdings nur in Bezug auf solche Kosten, die die Basisversorgung 

beträfen, weil nur diese versichert sei. Mit diesem (begrenzten) Versi-

cherungsschutz stehe die Bonuszahlung nicht im Zusammenhang. Da 

nämlich alle Versicherungsmitglieder – ob sie nun an dem Bonusmo-

dell teilnähmen oder nicht – Anspruch auf sämtliche Versicherungs-

leistungen (zur Basisversorgung) hätten, sei der Versicherungsschutz 

(Basisabsicherung) unabhängig von der Teilnahme am Bonuspro-

gramm gegeben. Es fehle daher an der erforderlichen „Gleichartigkeit“ 

zwischen der Bonuszahlung und den Beiträgen der Klägerin zu ihrer 

Basis-Krankenversicherung, weil die Bonuszahlung nicht der Erlangung 

des Versicherungsschutzes diene.

Auch könnten die Bonuszahlungen der Krankenkasse deshalb nicht als 

Rückerstattung von Beiträgen zur Basis-Krankenversicherung qualifi-

ziert werden, weil mit dieser Zahlung lediglich solche Krankheitskos-



Oktober 2015

4

ten erstattet worden seien, die außerhalb des Versicherungsschutzes 

angefallen und daher von der Klägerin selbst zu tragen gewesen sei-

en. Eine Gleichartigkeit solcher Bonuszahlungen mit Sonderausgaben 

setzte voraus, dass der Versicherungsschutz auch die selbst getragenen 

Aufwendungen umfasst hätte. Dies sei hier nicht der Fall.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.04.2015, 3 K 1387/14

Haustiere: Betreuung ist steuerbegünstigt

Die Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger für die Betreuung eines 

Haustieres aufwendet, sind steuerbegünstigt. Das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf hat Tierbetreuungskosten als Aufwendungen für haus-

haltsnahe Dienstleistungen anerkannt. Es widerspricht damit der Auf-

fassung der Finanzverwaltung. Die Revision zum Bundesfinanzhof hat 

das Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuge-

lassen.

Die Kläger halten eine Hauskatze in ihrer Wohnung. Mit der Betreuung 

des Tieres während ihrer Abwesenheit beauftragten sie eine Tier- und 

Wohnungsbetreuerin, die ihnen pro Tag zwölf Euro, im Streitjahr 2012 

insgesamt 302,90 Euro, in Rechnung stellte. Die Rechnungen begli-

chen die Kläger per Überweisung. Mit der Einkommensteuererklärung 

beantragten sie eine Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme 

haushaltsnaher Dienstleistungen. Das Finanzamt lehnte dies unter 

Verweis auf das einschlägige Schreiben des Bundesfinanzministeri-

ums ab. In dieser für das Finanzamt verbindlichen Anweisung wird eine 

Steuerermäßigung für Tierbetreuungs-, -pflege- und -arztkosten aus-

geschlossen.

Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Entgegen der Ansicht 

der Finanzverwaltung habe die Versorgung von Haustieren einen en-

gen Bezug zur Hauswirtschaft des Halters und werde deshalb von der 

Steuerbegünstigung für haushaltsnahe Dienstleistungen erfasst. Nach 

dieser Vorschrift ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf An-

trag um 20 Prozent (höchstens 4.000 Euro) der Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die im Haus-

halt des Steuerpflichtigen erbracht werden.

Der Begriff „haushaltsnahe Dienstleistung“ sei gesetzlich nicht nä-

her bestimmt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gehörten 

dazu hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhnlich durch Mit-

glieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erle-

digt werden und in regelmäßigen Abständen anfallen. Hierzu zählen 

nach Ansicht des FG auch Leistungen, die ein Steuerpflichtiger für die 

Versorgung und Betreuung des in seinen Haushalt aufgenommenen 

Haustiers erbringt. Katzen, die in der Wohnung des Halters leben, sei-

en dessen Haushalt zuzurechnen. Tätigkeiten wie die Reinigung des 

Katzenklos, die Versorgung der Katze mit Futter und Wasser und die 

sonstige Beschäftigung des Tieres fielen regelmäßig an und würden 

typischerweise durch den Halter und dessen Familienangehörige erle-

digt. Sie gehörten damit zur Hauswirtschaft des Halters.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 04.02.2015, 15 K 1779/14 E

Konsequenzen bei nicht fristgerechter Vorlage von 
Unterlagen

Die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes gegen einen Steuerpflich-

tigen gemäß § 146 Absatz 2b der Abgabenordnung wegen nicht frist-

gerechter Vorlage von Unterlagen erweist sich dann als ermessensfeh-

lerhaft, wenn bei der Ermessensabwägung nicht berücksichtigt wird, 

dass der Steuerpflichtige auf die Anforderungen des Außenprüfers 

einen Teil der angeforderten Unterlagen eingereicht hat und dadurch 

die Fortsetzung der Prüfung ermöglicht wurde. Dies stellt das Finanz-

gericht des Saarlandes klar.

Es hebt hervor, dass die gesetzlich vorgegebene Sanktionsuntergren-

ze von 2.500 Euro keinen Bagatellbetrag darstellt. Deswegen sei die 

Ermessensausübung vordergründig hinsichtlich des Entschließungser-

messens („Ob“) sorgfältig unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls, insbesondere der Dauer der Fristüberschreitung, den Grün-

den und dem Ausmaß der Pflichtverletzungen sowie der Beeinträchti-

gung der Außenprüfung, vorzunehmen.

Finanzgericht des Saarlandes, Gerichtsbescheid vom 28.01.2015, 1 K 

1102/13

EU-rechtswidrige Pauschalbesteuerung: BMF legt 
Verfahren bis zu gesetzlicher Neuregelung fest

Die Pauschalbesteuerung nach § 6 Investmentsteuergesetz (InvStG) 

verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und ist damit EU-rechtswid-
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rig. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 09.10.2014 in 

der Rechtssache C-326/12 entschieden. In einem aktuellen Schreiben 

regelt das Bundesfinanzministerium (BMF) jetzt, wie bis zu einer ge-

setzlichen Umsetzung des Urteils bei Erträgen aus EU-/EWR-Invest-

mentfonds zu verfahren ist.

Nach dem EuGH-Urteil muss ein Steuerpflichtiger, der Anteile an ei-

nem ausländischen Investmentfonds gezeichnet hat, die Möglichkeit 

haben, Unterlagen oder Informationen beizubringen, mit denen sich 

die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte nachweisen lässt. Der Inhalt, 

die Form und das Maß an Präzision, denen die Angaben genügen müs-

sen, um in den Genuss der transparenten Besteuerung zu kommen, 

müssten von der Finanzverwaltung bestimmt werden, um dieser die 

ordnungsgemäße Besteuerung zu ermöglichen. Daher scheide die 

Möglichkeit einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen aus.

Das ausführliche Schreiben mit den Anweisungen des BMF steht auf 

den Seiten des Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) als 

pdf-Datei zum Download unter der Rubrik „Service/BMF-Schreiben“ 

bereit.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 28.07.2015, IV C 1 – S 1980-

1/11/10014 :005

Energieausweis: Übergabe begründet keine Haftung 
für falsche Angaben

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses (Baujahr 1934) hatte sich 

zum Verkauf der Immobilie entschlossen. Er ließ auf Empfehlung sei-

nes Maklers einen Energieausweis erstellen. Dieser Ausweis wurde 

dem Käufer vor dem Notartermin ausgehändigt.

Der notarielle Grundstückskaufvertrag enthielt einen allgemeinen 

Gewährleistungsausschluss. Zum Energieausweis wurden im Vertrag 

keine weiteren Angaben gemacht.

Der Erwerber des Hauses reklamierte später, die energetische Qualität 

der Gebäudehülle entspreche nicht den Angaben im Energieausweis. 

Er verlangte vom Verkäufer die Erstattung des Minderwertes.

Das Oberlandesgericht Schleswig verneinte jedoch eine Haftung des 

Verkäufers für die Angaben im Energieausweis. Er erfüllt durch die 

Erstellung, Vorlage und die Übergabe des Energieausweises lediglich 

seine öffentlich-rechtliche Verpflichtung nach § 16 EnEV. Ohne weiter 

gehende vertragliche Vereinbarung begründet die bloße Übergabe des 

Ausweises keine zivilrechtliche Haftung.

Mit der Vorlage des Ausweises wird auch keine Beschaffenheitsgaran-

tie im Sinne von § 434 BGB übernommen. Zwar kann eine solche au-

ßerhalb des notariellen Grundstückskaufvertrags vereinbart werden, 

sofern die fehlende Form durch die spätere Auflassung geheilt wird. 

Allerdings muss eine solche Verpflichtung des Verkäufers, für die ener-

getische Beschaffenheit der Immobilie einzustehen, eindeutig erkenn-

bar sein. Dafür reicht die Übergabe des Energieausweises allein nicht 

aus. Das gilt umso mehr, als im Kaufvertrag der Ausweis nicht mehr 

zur Sprache kommt.

Somit gilt die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der nota-

riellen Urkunde, und es greift der darin vereinbarte Gewährleistungs-

ausschluss.

OLG Schleswig, Urteil vom 13.3.2015, 17 U 98/14

Außergewöhnliche Belastungen: Auch Prämien- und 
Bausparverträge eines Unterhaltsempfängers sind als 
dessen eigenes Vermögen anzusehen

In die Prüfung, ob ein Unterhaltsempfänger ein nur geringes Vermögen 

im Sinne von § 33a Absatz 1 Satz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) 

besitzt, sind auch Verträge mit fester Laufzeit wie Prämien- und Bau-

sparverträge einzubeziehen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Die Kläger machten für das Jahr 2012 Unterhaltszahlungen an ihren 

Sohn als außergewöhnliche Belastungen nach § 33a EStG geltend. 

Der Sohn, der zu Beginn des Jahres das 25. Lebensjahr vollendet hatte, 

beendete im Wintersemester 2012/13 sein Studium. Sein eigenes Ver-

mögen setzte sich zusammen aus einem Bausparvertrag, einem Prä-

miensparvertrag, mehreren Wachstumssparverträgen mit fester Lauf-

zeit und in geringem Umfang aus Aktien. Es belief sich Anfang 2012 

auf circa 25.000 Euro und erhöhte sich im Laufe des Jahres um weitere 

2.000 Euro. Das Finanzamt versagte den Abzug der Unterhaltsaufwen-

dungen, weil das Vermögen des Sohnes zu hoch sei. Demgegenüber 

machten die Kläger geltend, dass das für den Unterhalt des Sohnes 

einsetzbare Vermögen lediglich gering sei. Nicht zu berücksichtigen 

seien der Bausparvertrag, weil dieser noch nicht zuteilungsreif sei, der 
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Prämiensparvertrag, weil eine vorzeitige Kündigung einen erheblichen 

Teil des Prämiensatzes hätte entfallen lassen und die 2012 abgeschlos-

senen Wachstumssparverträge, die erst im Folgejahr kündbar gewesen 

seien. Zudem habe das von den Eltern und Großeltern zugewendete 

Vermögen dem Berufseinstieg des Sohnes dienen sollen.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Der Abzug von Un-

terhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen komme nur 

dann in Betracht, wenn die unterhaltene Person ein nur geringes Ver-

mögen besitzt. Die hierzu von der Rechtsprechung entwickelte Grenze 

von 15.500 Euro sei auch für das Jahr 2012 zugrundezulegen, da dieser 

Betrag immer noch deutlich über dem sozialrechtlichen Grundfreibe-

trag von 10.050 Euro liege. Das Vermögen des Sohnes überschreite 

diese Grenze deutlich. Dabei seien sämtliche Verträge zugrundezule-

gen. Sowohl der Bau- als auch der Prämiensparvertrag hätten vorzeitig 

gekündigt und die Guthaben ausbezahlt werden können. Hinsichtlich 

der Wachstumssparverträge müssten sich die Kläger entgegen halten 

lassen, dass diese Anlageform erst im Streitjahr 2012 gewählt worden 

sei. Im Streitfall sei es zumutbar gewesen, Verträge vorzeitig zu kün-

digen, auch wenn dies zu wirtschaftlichen Nachteilen geführt hätte. 

Dies gelte vor allem deshalb, weil der Einsatz des Vermögens auf einen 

kurzen Zeitraum beschränkt gewesen wäre. Es sei nämlich absehbar 

gewesen, dass der Sohn sein Studium im Jahr 2012 abschließen und 

Anfang 2013 eine gut bezahlte Erwerbstätigkeit als Akademiker auf-

nehmen würde. Dass die Geldmittel für andere Zwecke vorgesehen 

gewesen seien, führe nicht dazu, dass ein Härtefall vorliege, der eine 

Verschonung des Vermögens rechtfertigen könnte.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 10.06.2015, 9 K 3230/14 E

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens 
stellen keine Nachlassverbindlichkeit dar

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens sind nicht steuer-

mindernd als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Wegen der grundsätz-

lichen Bedeutung der Rechtssache hat das Gericht die Revision zum 

Bundesfinanzhof zugelassen. Das Verfahren ist dort unter dem Akten-

zeichen II R 33/15 anhängig.

Der Kläger beerbte neben weiteren Erben zu einem Drittel seinen On-

kel. Zum Nachlass gehörte ein Grundstück, das mit einem Zweifami-

lienhaus bebaut war, in dem der Onkel eine Wohnung selbst bewohnt 

und die andere vermietet hatte. Das Haus wurde mit einer Ölheizung 

betankt. Noch zu Lebzeiten hatte der Onkel Heizöl bezogen, das auf-

grund einer veränderten Ölqualität zu einer Verschmutzung der Heiz-

ölanlage führte, wodurch das Öl nicht mehr richtig angesaugt werden 

konnte. Dies hatte zur Folge, dass sich das Öl zuerst in einem Tank 

sammelte und dann austrat und zentimeterhoch im Ölauffangraum 

stand. Erst nach dem Tod des Onkels wurde der Ölaustritt bemerkt 

und eine Fachfirma von den Erben mit der Schadensbeseitigung beauf-

tragt. Die Kosten hierfür machte der Kläger zu einem Drittel in seiner 

Erbschaftsteuererklärung als Nachlassverbindlichkeit geltend. Das Fi-

nanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung ab.

Das FG Münster teilte diese Ansicht und wies die Klage ab. Als Nach-

lassverbindlichkeiten seien nur solche Schulden abzugsfähig, die im 

Zeitpunkt des Erbfalls schon in der Person des Erblassers durch ge-

setzliche, vertragliche und außervertragliche Verpflichtungen begrün-

det seien. Außerdem sei erforderlich, dass die Verbindlichkeiten den 

Erblasser im Zeitpunkt des Todes wirtschaftlich belastet haben, er also 

davon ausgehen musste, die Verpflichtungen unter normalen Um-

ständen selbst erfüllen zu müssen. Der Umstand, dass der Onkel des 

Klägers im Streitfall durch den Einkauf von ungeeignetem Öl nur die 

Ursache für die zur Schadensbeseitigung erforderlichen Aufwendun-

gen gesetzt habe, reiche dementsprechend für den Abzug der Aufwen-

dungen als Nachlassverbindlichkeiten nicht aus. Der Onkel des Klägers 

sei nicht behördlich zur Beseitigung des Ölschadens aufgefordert wor-

den. Da der Ölschaden erst nach dem Tod des Onkels bemerkt worden 

sei, habe dieser auch nicht zu Lebzeiten mit einer vertraglichen Inan-

spruchnahme durch seine Mieter rechnen müssen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 30.04.2015, 3 K 900/13 Erb, nicht 

rechtskräftig
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Erstes Urteil zur Mütterrente

Das Sozialgericht (SG) Berlin hat in einem ersten Urteil zur „Mütter-

rente“ eine Rentenerhöhung für die Erziehung eines behinderten Pfle-

gekindes, das erst im Alter von 14 Monaten aufgenommen wurde, 

abgelehnt. Gesetzliche Voraussetzung für die so genannte Mütterren-

te sei die Erziehung eines Kindes in dessen 13. Lebensmonat. Sei ein 

Kind nur davor oder erst danach erzogen worden, gebe es nach dem 

Willen des Gesetzgebers keinen Rentenzuschlag. Ungerechtigkeiten 

im Einzelfall müssten mit Blick auf die allgemeine Praktikabilität der 

pauschalierenden Regelung in Kauf genommen werden. Verfassungs-

rechtliche Bedenken gegen die Vorschriften habe das SG nicht. 

Hintergrund: Am 01.07.2014 sind als Teil eines „Rentenpaketes“ auch 

die Vorschriften zur Mütterrente in Kraft getreten. Sie gewähren unter 

bestimmten Voraussetzungen einen Rentenzuschlag für die Erziehung 

von vor 1992 geborenen Kindern. Damit begünstigen sie insbesondere 

die damals überwiegend mit der Erziehung befassten Mütter, indem 

sie deren erziehungsbedingte Einkommenseinbußen abmildern. Grob 

geschätzt wird am SG Berlin zurzeit in 75 Fällen um die „Mütterrente“ 

gestritten. Insgesamt sind laut Gericht rund 5.750 Rentenfälle anhän-

gig (Stand Juni 2015).

Die 1951 geborene Klägerin ist leibliche Mutter eines 1980 geborenen 

und von ihr erzogenen Sohnes. Außerdem hat sie im Oktober 1979 ein 

damals 14 Monate altes behindertes Mädchen mit dem Ziel der Ad-

option in ihren Haushalt aufgenommen. Im Zuge der Neuberechnung 

ihrer Altersrente gewährte die beklagte Deutsche Rentenversicherung 

Berlin-Brandenburg der Klägerin im September 2014 einen zusätzli-

chen Entgeltpunkt für die Erziehung des Sohnes. Mit ihrer im Januar 

2015 erhobenen Klage begehrte die Klägerin auch die Anerkennung ei-

nes zusätzlichen Entgeltpunktes für die Erziehung der Adoptivtochter. 

Damals seien behinderte Kinder nie vor Vollendung des ersten Lebens-

jahres in Pflegefamilien gegeben worden. Sie hätte das Mädchen also 

gar nicht früher aufnehmen können. Die gesetzliche Regelung stelle 

deshalb eine unangemessene Benachteiligung für die Adoptiveltern 

behinderter Kinder dar. Sie persönlich sei darüber hinaus besonders 

stark benachteiligt, weil sie sich gegenüber dem Familiensenator habe 

verpflichten müssen, ihren Beruf als Hauswirtschafterin aufzugeben, 

um das Kind zu pflegen.

Das SG hat die Klage abgewiesen. Die gesetzlichen Voraussetzungen 

der „Mütterrente“ seien nicht erfüllt. Entscheidend sei § 307d Absatz 

1 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), dessen ausschlaggebender Teil laute: 

„Bestand am 30.06.2014 Anspruch auf eine Rente, wird ein Zuschlag 

an persönlichen Entgeltpunkten für Kindererziehung für ein vor dem 

01.01.1992 geborenes Kind berücksichtigt, wenn in der Rente eine Kin-

dererziehungszeit für den zwölften Kalendermonat nach Ablauf des 

Monats der Geburt angerechnet wurde…“

Eine Kindererziehungszeit für den „zwölften Kalendermonat nach Ab-

lauf des Monats der Geburt“ der Adoptivtochter liege bei der Klägerin 

aber nicht vor und sei auch faktisch ausgeschlossen, da die Tochter 

erst danach in den Haushalt aufgenommen worden sei, so das SG. 

Damit sei die Ablehnung eines zusätzlichen Entgeltpunktes nicht zu 

beanstanden. Der Standpunkt der Klägerin sei zwar nachvollziehbar. 

Die Vorschrift begegne jedoch keinen verfassungsrechtlichen Beden-

ken. Jede Stichtagsregelung und jede pauschale gesetzliche Regelung 

betreffe immer auch Einzelfälle, die eine besondere Härte darstellen 

können. Gerade bei der Einführung rückwirkender Begünstigungen wie 

der Mütterrente habe der Gesetzgeber jedoch einen besonders weiten 

Gestaltungsspielraum. Er dürfe und müsse verwaltungspraktikable Re-

gelungen schaffen. Dies gelte umso mehr, wenn – wie hier – an lange 

zurückliegende Sachverhalte anzuknüpfen sei, die sich in aller Regel 

nicht mehr zweifelsfrei aufklären ließen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin kann in Be-

rufung gehen. 

Sozialgericht Berlin, Urteil vom 29.06.2015, S 17 R 473/15, nicht 

rechtskräftig

Vermarktungskostenzuschuss eines Filmfonds kann 
als partiarisches Darlehen zu beurteilen sein

Die Zahlung eines Einmalbetrags für Medien-, Marketing- und Kino-

startkosten (so genannter Vermarktungskostenzuschuss) durch einen 

Filmproduktionsfonds an den zum Alleinvertrieb des Films berechtig-

ten Lizenznehmer kann ungeachtet der Bezeichnung als „verlorener 

Zuschuss“ als Gewährung eines gewinnabhängigen (partiarischen) 

Darlehens gesehen werden. Voraussetzung ist, dass mit der Zahlung 

eine Erhöhung der Lizenzgebühren verbunden und die Rückzahlung 

Allgemeine 
Informationen
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des Betrags abgesichert ist, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschie-

den hat.

Im Urteilsfall hatte ein Filmproduktionsfonds in den USA Kinospiel-

filme produzieren lassen und mit deren Vertrieb durch Lizenzvertrag 

eine niederländische Firma betraut. Der Fonds verpflichtete sich gegen 

erhöhte Lizenzgebühren zur Leistung eines erheblichen Vermarktungs-

kostenzuschusses, wobei der Rückfluss des hingegebenen Betrages 

durch Bankgarantien abgesichert war. Das Finanzamt versagte dem 

Fonds den sofortigen Abzug des Vermarktungskostenzuschusses als 

Betriebsausgaben. Es vertrat die Auffassung, der hingegebene Betrag 

sei in einem über die Laufzeit des Lizenzvertrages linear aufzulösenden 

aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Es berücksichtigte 

dementsprechend im Streitjahr nur einen anteiligen Abzug der Kosten. 

Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) blieb erfolglos.

In seinem Revisionsurteil bestätigte der BFH das angefochtene FG-

Urteil zwar im Ergebnis, gelangte aber zu der Ansicht, in der Sache lie-

ge ein partiarisches Darlehen vor, weil sich der Fonds die Gewährung 

des Zuschusses durch erhöhte Lizenzzahlungen habe entgelten lassen 

und angesichts der gewählten Vertragskonstruktion kein Ausfallrisiko 

zu tragen gehabt habe. Damit schied ein sofortiger voller Abzug des 

hingegebenen Zuschusses als Betriebsausgabe ebenso aus wie die vom 

FG angenommene anteilige Berücksichtigung als aktiver Rechnungs-

abgrenzungsposten. Aufgrund des im finanzgerichtlichen Verfahren 

geltenden Verböserungsverbotes bleibe es im Ergebnis jedoch beim 

anteiligen Abzug der Kosten für das Streitjahr.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 21.05.2015, IV R 25/12

Finanzstabilität: Kommission schreibt zentrales  
Clearing für Zinsderivate vor

Die Europäische Kommission hat am 06.08.2015 eine Neuregelung 

beschlossen, wonach bestimmte außerbörslich gehandelte („OTC“-) 

Zinsderivatekontrakte künftig über eine zentrale Gegenpartei abge-

rechnet werden müssen. Die Pflicht zum zentralen Clearing ist we-

sentlicher Bestandteil der in Reaktion auf die Finanzkrise getroffenen 

Maßnahmen; mit ihrer Einführung wird die Zusage der Staats- und 

Regierungschefs vom G20-Gipfel 2009 in Pittsburgh eingelöst, die 

Transparenz zu erhöhen und die Risiken zu verringern.

Der für Finanzmarktstabilität, Finanzdienstleistungen und die Ka-

pitalmarktunion zuständige EU-Kommissar Jonathan Hill erklärte: 

„Wir haben heute einen wichtigen Schritt unternommen, um unsere 

G20-Zusagen einzulösen, d. h. die Finanzstabilität zu erhöhen und das 

Marktvertrauen zu stärken. Damit sind wir auch unserem Ziel fairer, 

offener und transparenter Märkte erheblich näher gekommen.“

Der heutige Beschluss besteht in einer delegierten Verordnung - 

dem ersten Rechtsakt dieser Art zur Umsetzung der Clearingpflicht 

im Rahmen der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen 

(„EMIR“). Die delegierte Verordnung erstreckt sich auf Zinsswaps in 

Euro, Pfund Sterling, Yen und US-Dollar, die bestimmte Merkmale 

aufweisen, beispielsweise einen bestimmten Bezugsindex, eine be-

stimmte Laufzeit oder einen bestimmten Nennwert (d. h. Nominal-

wert, auf dessen Grundlage die für das Derivat geleisteten Zahlungen 

berechnet werden).

Die betreffenden Kontrakte sind:

 � Fixed-to-Float-Zinsswaps (IRS), bekannt auch als „Plain-Vanilla“ 

-Zinsderivate,

 � Float-to-Float-Swaps, bekannt als „Basis-Swaps“,

 � Forward-Rate-Agreements undForward-Rate-Agreements und

 � Overnight-Index-Swaps.

Jüngsten Statistiken zufolge bilden Zinsderivate das größte Segment 

der OTC-Derivatemärkte und machten im Dezember 2014 rund 80 % 

aller Derivate weltweit aus. Im April 2013 belief sich der tägliche Um-

satz an OTC-Zinsderivatekontrakten in G4-Währungen EU-weit auf 

über 1,5 Billionen Euro.

Die Clearingpflicht wird vorbehaltlich der Prüfung durch das Europäi-

sche Parlament und den Rat in Kraft treten und über einen Zeitraum 

von drei Jahren schrittweise eingeführt, damit kleinere Marktteilneh-

mer mehr Zeit für die Umsetzung der Anforderungen haben.

Hintergrund

Eine „zentrale Gegenpartei“ (CCP) rechnet Geschäfte zwischen zwei 

Parteien ab und trägt so dazu bei, das durch den Ausfall einer Partei 

mögliche Risiko zu verringern. Durch die Vorschrift, dass bestimmte 

Arten von Zinsderivatekontrakten bzw. „Interest Rate Swaps“ über 

CCPs abgerechnet werden müssen, werden die Finanzmärkte stabiler 

und risikoärmer. Dies verbessert die Rahmenbedingungen für Investiti-

onen und Wirtschaftswachstum in der EU.



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Kanzlei Hönisch Ruben Klingner PartG mbB

9

Die Staats- und Regierungschefs der G20 hatten sich 2009 darauf ver-

ständigt, dass standardisierte OTC-Derivatkontrakte zentral über CCPs 

abgerechnet werden sollten.

Die beiden gesetzgebenden Organe der EU haben diese Verpflichtun-

gen in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 

Gegenparteien und Transaktionsregister (EMIR) verankert.

Nach Artikel 5 der EMIR sollte die Europäische Kommission auf der 

Grundlage eines Vorschlags der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) festlegen, welche Kategorien von 

OTC-Derivaten der Pflicht zum Clearing über eine zentrale Gegenpar-

tei (CCP) unterliegen sollten. Auf der Grundlage dieses Mandats hat 

die Europäische Kommission eine delegierte Verordnung zur Einfüh-

rung der Clearingpflicht für OTC-Zinsswaps angenommen.

Nach der EMIR hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-

hörde (ESMA) den Auftrag, die clearingfähigen Derivate zu überprüfen 

und Clearinganforderungen für Produkte vorzuschlagen, die bestimm-

te Kriterien erfüllen, wobei das übergeordnete Ziel darin besteht, das 

Systemrisiko zu verringern.

Die ESMA hat damit nun erstmals eine Clearingpflicht vorgeschlagen 

und dürfte in naher Zukunft Anforderungen für weitere Arten von 

OTC-Derivatekontrakten vorschlagen.

Die Pflicht zum Clearing über CCPs bringt zwar zahlreiche Vorteile, 

doch wachsen damit auch die systemische Bedeutung der betreffen-

den CCPs im Finanzsystem und das Ausmaß der möglichen Konse-

quenzen bei Ausfall einer CCP. Das Arbeitsprogramm 2015 der Kom-

mission enthält auch die Zusage, einen europäischen Rechtsrahmen 

für die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien zu schaffen.

EU-Kommission, Pressemitteilung vom 06.08.2015

Rückabwicklung eines Wohnungs-Kaufvertrages we-
gen verschwiegenem Mangel

Das Landgericht Coburg hat den Verkäufer einer Eigentumswohnung 

zur Rückgängigmachung des Kaufvertrages, zum Ersatz von Aufwen-

dungen des Käufers sowie zum Schadensersatz verurteilt, weil der 

beklagte Verkäufer einen Mangel der Wohnung der Käuferin arglistig 

verschwiegen hatte.

Im Sommer 2012 hatte die Klägerin vom Beklagten nach mehreren Be-

sichtigungsterminen eine Eigentumswohnung gekauft und den Kauf-

preis teilweise über ein Darlehen finanziert. Im Kaufvertrag hatten die 

Parteien die Haftung des Verkäufers für Sachmängel ausgeschlossen; 

dieser hatte versichert, dass ihm verborgene Mängel nicht bekannt 

seien. Wegen Lärmbelästigungen, die von einer unter der Wohnung im 

Erdgeschoss des Anwesens gelegenen Seniorentagesstätte ausgingen, 

hatte sich bereits der Verkäufer kurze Zeit nach seinem Einzug in die 

Wohnung im Herbst 2011 bei der Hausverwaltung mehrfach beschwert.

Die Klägerin erklärte im Frühsommer 2013 unter Hinweis auf die ver-

schwiegene Lärmbelästigung den Rücktritt vom Kaufvertrag und ver-

langte vom Beklagten u. a. die Rückzahlung des Kaufpreises, den Ersatz 

von Aufwendungen für Notar, Makler, Grunderwerbsteuer etc. sowie 

die Feststellung, dass der Beklagte auch den weiteren Schaden aus 

dem zur Kaufpreisfinanzierung aufgenommen Darlehen zu tragen hat.

Die Lärmbelästigung sei unerträglich und auf eine nicht ausreichen-

de Lärmdämmung im Anbau der Wohnung zurückzuführen. Man höre 

Gespräche, Singen und auch die Klingel aus der unter der Wohnung 

befindlichen Seniorentagesstätte. Diesen Mangel habe der Verkäufer 

arglistig verschwiegen und auf Frage der Klägerin nach Lärmbelästi-

gungen nur auf ein gelegentliches Türschlagen verwiesen.

Der beklagte Verkäufer verwies auf die der Klägerin bekannte gewerb-

liche Nutzung im Erdgeschoss und die damit einhergehenden üblichen 

Lärmeinwirkungen. Ein arglistiges Verschweigen des Mangels leugnete 

der Beklagte. Zwar hätte es diesbezüglich Beschwerden bei der Haus-

verwaltung gegeben, jedoch sei der Mangel dann beseitigt worden.

Das Gericht hat u. a. ein Gutachten zum baulichen Zustand der Woh-

nung eingeholt und diese auch selbst in Augenschein genommen.

Dabei hat sich herausgestellt, dass die maßgeblichen Schalldämmwer-

te der Wohnung deutlich unterschritten waren, so dass die Störungen 

in einem nicht mehr zumutbaren Bereich lagen. Zur Behebung dieses 

Mangels muss die gesamte Fassade neu konstruiert werden. Aufgrund 

der baulichen Ursache des Mangels und auch wegen der früheren eige-

nen Beschwerden des Beklagten gegenüber der Hausverwaltung war 

das Gericht auch davon überzeugt, dass der Mangel schon bei Über-

gabe der Wohnung vorgelegen hat. Auch noch nach kleineren Umbau-

maßnahmen in der Seniorentagesstätte hatte der Beklagte gegenüber 
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der Hausverwaltung erklärt, dass er sich wegen der Lärmbelästigung 

überlegen müsse, die Wohnung wieder aufzugeben.

Aufgrund des letztgenannten Umstandes ging das Gericht auch davon 

aus, dass der beklagte Verkäufer den Sachmangel der übermäßigen 

Lärmbeeinträchtigung der Klägerin beim Kauf der Wohnung arglistig 

verschwiegen hatte. Die Tatsache, dass die Klägerin die Wohnung vor 

dem Kauf mehrfach besichtigt hatte, wirkte sich nicht negativ auf den 

Erfolg der Klage aus.

Das Landgericht hat den Beklagten auf seine Kosten zur Rückzahlung 

des Kaufpreises (gegen Rücknahme der Eigentumswohnung) und zum 

Ersatz der von der Klägerin getätigten Aufwendungen verurteilt. Wei-

ter hat der Verkäufer der Klägerin auch den Schaden aus dem zur Fi-

nanzierung des Kaufpreises aufgenommen Darlehen zu ersetzen und 

schließlich deren vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten zu tragen.

LG Coburg, Pressemitteilung vom 24.7.2015 zu Urteil vom 23.12.2014, 

Az. 23 O 358/13; rkr.

Mieter muss Einbau von Rauchwarnmeldern dulden

Zwei Wohnungsbaugesellschaften hatten beschlossen, ihren Woh-

nungsbestand einheitlich mit Rauchwarnmeldern auszustatten und 

warten zu lassen. Die Mieter lehnten den Einbau jedoch ab. Begrün-

dung: Sie hätten bereits eigene Rauchwarnmelder angebracht. Der 

Streit ging durch alle Instanzen. Am Ende erteilten die Karlsruher Rich-

ter den Mietern eine deutliche Abfuhr.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die von den Vermietern be-

absichtigten Maßnahmen bauliche Veränderungen sind, die zu einer 

nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswerts und einer dauerhaften 

Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse im Sinne des § 555b 

Nr. 4 und 5 BGB führen und deshalb von den Mietern zu dulden sind.

Der Einbau und die spätere Wartung der Rauchwarnmelder erfolgen 

„durch eine Hand“, sodass ein hohes Maß an Sicherheit gewährleis-

tet wird. Das führt wiederum zu einer nachhaltigen Verbesserung auch 

im Vergleich zu einem Zustand, der bereits durch den Einbau der vom 

Mieter selbst eingebauten Rauchwarnmelder erreicht ist.

Die Duldungspflicht der Mieter ergibt sich darüber hinaus aus der ge-

setzlichen Verpflichtung der Vermieter (hier: § 47 Abs. 4 BauO des 

Landes Sachsen-Anhalt), Rauchwarnmelder einzubauen.

BGH, Urteil vom 17.6.2015, VIII ZR 216/14

Bodenbelag: Wechsel nur mit Zustimmung des  
Mieters

Eine Mieterin verklagte ihren Vermieter auf Austausch des in der Woh-

nung befindlichen Teppichbodens. Der Vermieter erklärte sich auch 

grundsätzlich zum Austausch des Bodenbelags bereit, lehnte jedoch 

die Verlegung eines neuen Teppichbodens ab. Er bot der Mieterin statt-

dessen an, einen Laminatboden verlegen zu lassen, was die Mieterin 

wiederum ablehnte.

Vor Gericht war sie damit erfolgreich. Das Landgericht Stuttgart ent-

schied: Der Vermieter einer Wohnung darf im Rahmen seiner Instand-

haltungspflicht einen mitvermieteten Teppichboden nicht einfach ge-

gen den Willen des Mieters durch einen Laminatboden ersetzen. Der 

Austausch eines Teppichbodens gegen einen Laminatboden weicht 

nämlich erheblich vom bisherigen Zustand der Wohnung ab.

Das subjektive Wohngefühl verändert sich nach Auffassung des Ge-

richts erheblich durch die Verlegung von Laminat, da es sich um ei-

nen deutlich andersartigen Bodenbelag im Vergleich zu Teppichboden 

handelt. Dass Teppichboden als Bodenbelag im Mietvertrag nicht aus-

drücklich schriftlich festgelegt ist, war dagegen für das Gericht uner-

heblich. 

LG Stuttgart, Urteil vom 1.7.2015, 13 S 154/14


